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Strom aus Sonnenkraft: Steuerbefreiung für 
kleinere Photovoltaikanlagen  

Der Gesetzgeber hat mehrere Erleichterungen beschlossen 
 
Potsdam – Um den Ausbau von erneuerbarer Energie aus Sonnenkraft weiter zu 
fördern, hat der Bundesgesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2022 weitere 
steuerliche Erleichterungen für Photovoltaikanlagen beschlossen. Wie Branden-
burgs Finanzministerium mitteilt, profitieren davon vor allem Inhaber oder Miteigen-
tümer von kleineren Photovoltaikanlagen. Die Einnahmen aus dem Betrieb von 
Photovoltaikanlagen sind rückwirkend zum 1. Januar 2022 von der Einkommens-
steuer befreit, wenn die Bruttonennleistung: 

 auf Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien (laut Marktstammdaten-
register) 30 Kilowatt (peak)  

 beziehungsweise 15 Kilowatt (peak) je Wohn- und Gewerbeeinheit bei üb-
rigen Gebäuden wie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser oder gemischt ge-
nutzte Immobilien insgesamt jedoch maximal 100 Kilowatt (peak) pro 
Steuerpflichtigen oder Mitunternehmerschaft nicht übersteigt.  

 
Zudem wurde die bestehende Gewerbesteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen-
betreiber auf bis zu 30 Kilowatt (peak) erweitert. Ferner dürfen Lohnsteuerhilfever-
eine ihren Mitgliedern zukünftig bei der Einkommensteuer und ihren Zuschlagsteu-
ern Hilfe leisten, wenn diese eine wie oben beschrieben steuerbefreite Photovolta-
ikanlage betreiben. 
 
Zudem wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023 für die Lieferung von Solarmodulen 
einschließlich der für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Kompo-
nenten und der Stromspeicher, die dazu dienen, den mit den Solarmodulen erzeug-
ten Strom zu speichern, ein Nullsteuersatz bei der Umsatzsteuer eingeführt. Der 
Nullsteuersatz führt dazu, dass für eine Photovoltaikanlage einschließlich der für 
den Betrieb wesentlichen Komponenten und der dazugehörigen Stromspeicher in 
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den jeweiligen Rechnungen des Leistungsempfängers keine Umsatzsteuer ausge-
wiesen wird (Steuersatz 0 Prozent). In der Folge ist es zukünftig nicht möglich be-
ziehungsweise erforderlich, die Umsatzsteuer vom Finanzamt als Vorsteuer erstat-
tet zu bekommen.  
 
Zur Vermeidung von möglichen finanziellen Nachteilen bei der Anschaffung von 
Photovoltaikanlagen muss nicht mehr auf die Kleinunternehmerregelung des Pa-
ragrafen 19 des Umsatzsteuergesetzes verzichtet werden. Die Voraussetzungen 
für die Anwendbarkeit des Nullsteuersatzes liegen vor, wenn: 

 die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen und 
Wohnungen liegt 

 sowie bei öffentlichen und anderen Gebäuden, die für Tätigkeiten genutzt 
werden, die dem Gemeinwohl dienen, errichtet sind und  

 die installierte Bruttonennleistung der Photovoltaikanlage laut dem Markt-
stammdatenregister 30 Kilowatt (peak) nicht übersteigt. 

 
Brandenburgs Finanzministerium weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass bei In-
betriebnahme beziehungsweise bei Erweiterung einer Photovoltaikanlage aber wei-
terhin die Verpflichtung zur elektronischen Anmeldung beim Finanzamt be-
steht.  
 


